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Eingruppierungsschema 

Teil II Abschnitt B Unterabschnitt III der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O – Angestellte in der Anwendungsprogrammierung/ 
Teil II Abschnitt 11 Unterabschnitt  3 der Entgeltordnung – Beschäftigte in der Programmierung 

 
 
 
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT/BAT-O Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung zum TV-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angestellte, die selbständig Programme oder Pro-
grammbausteine für Programmiervorgaben hohen 

Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Pro-
gramme oder Programmbausteine ändern, pflegen oder 

übernehmen und ggf. anpassen, 
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgrup-

pe IV a Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts. 
 

Vgr. III einzige Fallgr. Teil II Abschn. B Unter-
abschn. III 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 11 

Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Angestellte, die selbständig Programme oder Pro-
grammbausteine für Programmiervorgaben hohen 

Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Pro-
gramme oder Programmbausteine ändern, pflegen oder 

übernehmen und ggf. anpassen. 
 

Vgr. IV a Fallgr. 1 Teil II Abschn. B Unterabschn. III 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 11 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 11 

Beschäftigte in der Programmierung mit vertieften IT- 
bzw. Fachkenntnissen,  

die selbständig Programme oder Programmbausteine für 
Programmiervorgaben hohen Schwierigkeitsgrades 

anfertigen, entsprechende Programme oder Programm-
bausteine ändern, pflegen oder übernehmen und ggf. 

anpassen. 
 

EG 11 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 11 Unterabschn. 3 

Beschäftigte in der Programmierung mit vertieften IT- 
bzw. Fachkenntnissen, die selbständig Programme oder 
Programmbausteine für Programmiervorgaben mittleren 

Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Pro-
gramme oder Programmbausteine ändern, pflegen oder 

übernehmen und ggf. anpassen. 
 

EG 10 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 11 Unterabschn. 3 

Beschäftigte in der Programmierung, die selbständig 
Programme oder Programmbausteine für Programmier-
vorgaben hohen Schwierigkeitsgrades anfertigen, ent-
sprechende Programme oder Programmbausteine än-
dern, pflegen oder übernehmen und ggf. anpassen. 

 
EG 10 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 11 Unterabschn. 3 

Niedrigere Bewertung 
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Angestellte, die selbständig Programme oder Pro-
grammbausteine für Programmiervorgaben mittleren 
Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Pro-

gramme oder Programmbausteine ändern, pflegen oder 
übernehmen und ggf. anpassen, 

nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IV b 
Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts. 

 
Vgr. IV a Fallgr. 2 Teil II Abschn. B Unterabschn. III 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 

Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Angestellte, die selbständig Programme oder Pro-
grammbausteine für Programmiervorgaben mittleren 
Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Pro-

gramme oder Programmbausteine ändern, pflegen oder 
übernehmen und ggf. anpassen. 

 
Vgr. IV b Fallgr. 1 Teil II Abschn. B Unterabschn. III 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 10 

Angestellte, die selbständig Programme oder Pro-
grammbausteine für Programmiervorgaben einfachen 
Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Pro-

gramme oder Programmbausteine ändern, pflegen oder 
übernehmen und ggf. anpassen, 

nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe V b 
Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts. 

 
Vgr. IV b Fallgr. 2 Teil II Abschn. B Unterabschn. III 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: ./. 

Angestellte, die selbständig Programme oder Pro-
grammbausteine für Programmiervorgaben einfachen 
Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Pro-

gramme oder Programmbausteine ändern, pflegen oder 
übernehmen und ggf. anpassen. 

 
Vgr. V b Fallgr. 1 Teil II Abschn. B Unterabschn. III 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 

Beschäftigte in der Programmierung mit vertieften IT- 
bzw. Fachkenntnissen, die selbständig Programme oder 

Programmbausteine für Programmiervorgaben einfachen 
Schwierigkeitsgrades anfertigen, entsprechende Pro-

gramme oder Programmbausteine ändern, pflegen oder 
übernehmen und ggf. anpassen. 

 
EG 9 Fallgr. 2 Teil II Abschn. 11 Unterabschn. 3 

Beschäftigte in der Programmierung, die selbständig 
Programme oder Programmbausteine für Programmier-
vorgaben einfachen Schwierigkeitsgrades anfertigen, 
entsprechende Programme oder Programmbausteine 
ändern, pflegen oder übernehmen und ggf. anpassen.  

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 
in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
EG 9 Fallgr. 3 Teil II Abschn. 11 Unterabschn. 3 

Beschäftigte in der Programmierung, die selbständig 
Programme oder Programmbausteine für Programmier-

vorgaben mittleren Schwierigkeitsgrades anfertigen, 
entsprechende Programme oder Programmbausteine 
ändern, pflegen oder übernehmen und ggf. anpassen. 

 
EG 9 Fallgr. 1 Teil II Abschn. 11 Unterabschn. 3 

Niedrigere Bewertung 
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Angestellte die bei der Anfertigung, Änderung, Pflege 
oder Übernahme und ggf. Anpassung von Programmen 

oder Programmbausteinen mitwirken, 
nach vierjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe V c 

dieses Unterabschnitts. 
 

Protokollnotiz Nr. 7 hierzu: 
Die Anwendung dieses Tätigkeitsmerkmals setzt voraus, 
daß die Angestellten auch nähere Fachkenntnisse der im 
Rahmen der Anwendungsprogrammierung behandelten 

Aufgabenbereiche, der Organisation der Verwaltung 
oder des Betriebes und der angewendeten Arbeitstechni-
ken erworben und diese Kenntnisse bei ihrer Tätigkeit 

anzuwenden haben. 
 

Vgr. V b Fallgr. 2 Teil II Abschn. B Unterabschn. III 
 

Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 9 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

Angestellte die bei der Anfertigung, Änderung, Pflege 
oder Übernahme und ggf. Anpassung von Programmen 

oder Programmbausteinen mitwirken. 
 

Vgr. V c einzige Fallgr. Teil II Abschn. B Unter-
abschn. III 

 
Zuordnung nach Anlage 2 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 
Zuordnung nach Anlage 4 Teil A TVÜ-Länder: EG 8 

Beschäftigte in der Programmierung, die bei der Anfer-
tigung, Änderung, Pflege oder Übernahme und ggf. 

Anpassung von Programmen oder Programmbausteinen 
mitwirken und die auch nähere Fachkenntnisse der im 

Rahmen der Programmierung behandelten Aufgabenbe-
reiche, der Organisation der Verwaltung oder des Be-
triebes und der angewendeten Arbeitstechniken erwor-
ben und diese Kenntnisse bei ihrer Tätigkeit anzuwen-

den haben. 
(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren 

in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 

EG 9 Fallgr. 4 Teil II Abschn. 11 Unterabschn. 3 

Beschäftigte in der Programmierung, die bei der Anfer-
tigung, Änderung, Pflege oder Übernahme und ggf. 

Anpassung von Programmen oder Programmbausteinen 
mitwirken. 

 
EG 8 einzige Fallgr. Teil II Abschn. 11 Unterabschn. 3 

Höhere Bewertung für Beschäftigte, deren Eingrup-
pierung erst nach dem 31.10.2010 nach diesem Tätig-
keitsmerkmal festzustellen war bzw. ist.  


